
plädoyer 1/078

LI
S

A
 B

IE
D

LI
N

G
M

A
IE

R

Bruno Steiner, 58, 
Rechtsanwalt, ehemaliger Bezirksrichter, Zürich

”Unter der Decke des kultivierten
Strafprozesses wirken möglicher-

weise archaische Kräfte”

”Natürlich sind Richter  

plädoyer: Sind sich Richterinnen
und Richter im Klaren darüber, wie
rational Urteile zustande kommen?
Bruno Steiner: In meinen ersten
Jahren als Richter reflektierte ich die
Urteile hinsichtlich ausserrechtlicher
Einflüsse kaum. Doch mit der Zeit
begann ich mich damit auseinander-
zusetzen. Mir wurde klar, dass Emo-
tionen einen beträchtlichen Einfluss
haben können.
Cornelia Apolloni Meier: Mir ist
klar, dass ich im Entscheidfindungs-
prozess als Mensch reagiere – also
durchaus nicht immer nur rational.
Was Herr Steiner sagt, kann ich un-
terschreiben. Zu Beginn meiner Rich-
terkarriere versuchte ich vor allem,
Fehler zu vermeiden und orientierte
mich eng an der Rechtsprechung.
Doch mit der Zeit und Erfahrung
wuchs das Sensorium.

plädoyer: Lassen wir einmal den häu-
fig diskutierten Einfluss von Emotio-
nen und Wertvorstellungen beiseite.
Stichwort Verstand: Die meisten
Richter versuchen wohl, einer Sache
möglichst gerecht zu werden und ein

rational begründetes Urteil zu fällen.
Doch Mark Schweizer zeigt in seiner
Summa-cum-Laude-Dissertation zu
kognitiven Defiziten* eine ganze Rei-
he von Denkfallen, in die auch Rich-
ter tappen. Er belegt dies durch ver-
schiedene Umfragen bei Richtern.
Jede noch so rationale Urteilsfindung
wird von Faktoren beeinflusst, die
nicht ins Bewusstsein treten. Wissen
Richter wirklich immer, was sie tun?
Apolloni Meier: Es mag sein, dass es
diese Faktoren gibt, die Schweizer in
seiner Studie untersucht hat. Aber es
ist schlicht unmöglich, dass man die-
se Faktoren in der Praxis im Sinne 
eines Korrektivs immer berücksich-
tigt. Als Richterin oder Richter funk-
tioniert man auf der Basis des an der
Universität Gelernten. Dazu kommt
die Berufserfahrung. Und Weiterbil-
dungen, an denen Faktoren, welche
die Urteilsfindung beeinflussen,
durchaus thematisiert werden.  

Aber dass man sich bei der Urteils-
findung jeden Moment bewusst ist:
Achtung, hier spielt der Ankereffekt!
Oder, aufgepasst: Darstellungseffekt!
Das ist nicht praktikabel.

Steiner: Stimmt. Richter können
nicht jeden Schritt auf ausserrechtli-
che Einflüsse hinterfragen. Sonst ist
man mehr am Hinterfragen als am
Vorwärtsmachen. Interessant finde
ich, was ich am Bezirksgericht Zürich
feststellte: dass jede Kammer eine Art
eigene Entscheidfindungskultur ent-
wickelt. Ein und derselbe Fall kann je
nach Gremium eine völlig andere
Wende nehmen. Ich war Vorsitzender
zweier Kammern mit je drei Richtern.
Zu Beginn versuchte ich, mit den zwei
Kammern eine Unité de doctrine zu
erreichen. Später kam ich davon ab.
Mir wurde klar: Dieselbe Streitsache
kann durchaus zu zwei unterschiedli-
chen Ergebnissen führen.
Apolloni Meier: Selbstverständlich
basiert ein Urteil auf Abwägen von Ar-
gumenten. Die Schilderungen der
Parteien können sich widersprechen.
Als Richterin sind diese zwei subjek-
tiven Ansichten meine Basis. Gesetz
und Rechtsprechung sind Werkzeug
und Leitplanke für die Urteilsfindung.
Steiner: In erster Linie basiert die Ur-
teilsfindung auf dem Austausch sach-
licher Argumente. Doch die Motive,
weshalb ein Richter ein bestimmtes
Argument so sehr betont, sind nicht
immer rational erfassbar. Denn auch
in rationale Überlegungen können
Emotionen einfliessen. Sie zeigen sich
aber nicht als solche, sondern kom-
men als rationales Argument daher. 

Die Urteilsfindung sollte ein rationales Abwägen von

Argumenten sein. Doch Richter leiden unter Wahrneh-

mungsstörungen – wie andere Leute auch. Plädoyer

konfrontierte eine Praktikerin und einen Praktiker mit

Erkenntnissen über kognitive Täuschungen vor Gericht. 
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R E C H T S P S Y C H O L O G I E

Cornelia Apolloni Meier, 50,
Oberrichterin, Bern

”Für mich ist es einfach
menschlich, dass man seine 
Position durchbringen will”

überfordert”

plädoyer: Einer der von Schweizer er-
wähnten kognitiven Faktoren ist die
Bestätigungstendenz. Diese besagt:
Menschen gewichten tendenziell jene
Argumente stärker, die ihre vorgefass-
te These stützen. Das zeige sich zum
Beispiel auch in der Wahrnehmung
von Beweismitteln. Sind Richter auf
einem Auge blind?
Steiner: Der Wunsch, die eigene
These bestätigt haben zu wollen, be-
steht sicher. Wenn man mal eine
Überzeugung hat, will man diese un-
termauern.

plädoyer: Schweizer empfiehlt, die-
sen Bestätigungseffekt zu unterlau-
fen, indem man aktiv und intensiv
nach Gegenargumenten sucht. Tun
sie das?
Apolloni Meier: Für mich ist es ein-
fach menschlich, dass man seine Po-
sition durchbringen will. Gerade in
einem Kollegialgericht möchte man
die eigene Position, die man sich in
der Vorbereitung erarbeitete, ein- und
danach natürlich durchbringen. Das
Korrektiv der Bestätigungstendenz ist
meines Erachtens die Professionalität
des Gerichts. Das Urteil muss fach-
lich hieb- und stichfest sein.
Steiner: Richtig. Weil auch profes-
sionelle Richter nicht vor der Tendenz
gefeit sind, ihre Thesen bestätigt se-
hen zu wollen, sind gerade Kollegial-
gerichte wertvoll.

plädoyer: Untersuchungen in
Deutschland, den USA und andern
Ländern belegen den sogenannten
Ankereffekt. Auch die Befragung von
Schweizer Richtern durch Mark
Schweizer hat ihn nachgewiesen. Da-
nach ist jene Partei im Vorteil, die als
erste eine gedankliche Grösse veran-
kern kann. Etwa der Staatsanwalt,
wenn er den Strafantrag stellt. Die
Studien weisen nach: Je höher der An-
trag, desto höher die Strafe. Auch
wenn der Antrag nicht durch rationa-
les Abwägen, sondern durch Würfeln
entstanden ist.
Apolloni Meier: Ich war lange Straf-
richterin. Es entspricht nicht dem Sys-
tem, dass ein Staatsanwalt möglichst
hohe Strafanträge stellt. Er ist ver-
pflichtet, auch entlastende Argumen-
te zu gewichten. Aber klar: Der An-
trag des Staatsanwalts ist in der Tat
sehr wichtig. 
Steiner: Für mich war der Anker-
effekt im Strafprozess als Vorsitzender
einer Abteilung des Bezirksgerichts
Zürich zuweilen ein grosses Ärgernis.
Es gab einzelne Staatsanwälte, die völ-
lig überrissene Strafanträge stellten.
Und ihre Strategie zeitigte Wirkung.
Man könne doch den Antrag nicht
völlig ausser Acht lassen, so die Über-
zeugung in der Urteilsberatung. Ent-
scheidend werden solche Vorgaben
des Staatsanwaltes dort, wo es darum
geht, ob eine Strafe noch bedingt oder

nur noch unbedingt ausgesprochen
werden kann.

plädoyer: Richter sind laut Schwei-
zer auch vor Rückschaufehlern nicht
gefeit. Ein bestimmter Sachverhalt
wird nachträglich offenbar unbewusst
anders beurteilt – je nachdem, ob man
die Folge kennt. Das kann bei der Be-
urteilung der Voraussehbarkeit oder
einer Adäquanz-Prüfung eine Rolle
spielen. Ist das so?
Steiner: Ja. Wenn in einem Delikt der
Erfolg da ist, werden Richter den Fall
anders beurteilen, als wenn der Ver-
such missglückte. Ich bin überzeugt:
Auch beim Pitbullvorfall oder bei Ra-
serunfällen wären die Urteile milder
ausgefallen, wenn es keine Toten ge-
geben hätte. Hier wird deutlich, dass
unter der Decke unseres kultivierten
Strafprozesses möglicherweise ganz
archaische Kräfte wirken – verkappte
Rache- und Sühnegedanken.

plädoyer: Sind Richter überfordert?
Steiner: Natürlich! Trotzdem.
Manchmal ist der Richter einfach
dazu verdammt, einen Entscheid zu
fällen. Beispiel Swissair: Niemand
hat Erfahrung mit solchen Wirt-
schaftsfällen. Das Gremium ist ad
hoc zusammengestellt. Nun muss es
nachträglich beurteilen, ob etwas vor
Jahren vorhersehbar war. Diese Rich-
ter sind sehr einsame Richter.
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Apolloni Meier: Ich stelle das Resul-
tat der Schweizer-Studie zur Adä-
quanz in Frage. Aber auch für mich ist
dies – sowohl im Zivil- als auch im
Strafrecht – eine der schwierigsten
Aufgaben: dass man im Nachhinein
vom grünen Tisch aus etwas beurtei-
len muss, das vorher passiert ist.

plädoyer: Studien zeigen auch, dass
sympathische und schöne Menschen
als intelligenter und glücklicher ein-
geschätzt werden. Die Forscher spre-
chen hier von einem «Hofeffekt». Ha-
ben sympathische, smarte Anwälte
oder Angeklagte mit gutem Auftreten
vor Gericht die besseren Karten?
Apolloni Meier: Ja, da muss man ehr-
lich sein: Es spielt eine Rolle, wie sym-
pathisch mir das Gegenüber ist. Da ist
man einfach Mensch und reagiert da-
rauf – ob man will oder nicht. Es gibt
Antipathien, die durch nichts be-
gründet sind, weder durch Voten
noch durch sonstiges Verhalten. Man
empfindet schlicht die Ausstrahlung
eines Menschen als abstossend. Trotz-
dem versucht man, diesen Kräften
nicht zu unterliegen. Natürlich ge-
lingt dies nicht immer.
Steiner: Das kann ich unterschrei-
ben. Wenn man es als Richter mit ei-
nem Angeklagten zu tun hat, der sehr
verschlossen und misstrauisch ist,
macht das die Sache schwierig. Selbst
wenn man Entlastendes finden möch-
te, findet man es vielleicht nicht.
Dann kommt er tatsächlich schlech-
ter weg. Aber hier möchte ich auf ei-
nen Effekt hinweisen, den Schweizer
nicht diskutiert hat: Unterschiedliche
Effekte können sich neutralisieren.
Schweizer hat immer nur einen ein-
zelnen kognitiven Effekt untersucht.
Nehmen wir einen Richter, der Mühe
hat mit Ausländern. Dann steht eine
junge, hübsche Frau aus Albanien vor
ihm. Und schon können sich gegen-
läufige Effekte aufheben.

plädoyer: Beeinflusst wird ein Ge-
richt auch bewusst oder unbewusst
von bestimmten Erwartungen an ein

Urteil. Etwa durch die Medien. Neh-
men wir die Rechtsprechung bei In-
validitäts- und Unfallversicherungs-
fällen: Gehts der IV schlecht, ändert
das Bundesgericht plötzlich die
Rechtsprechung zur Arbeitsunfähig-
keit. 

Steiner: Diese Erwartungshaltung
spielt sicher eine Rolle. Dass das den
Richtern immer bewusst ist, glaube
ich jedoch nicht. Ein Richter kann
sich durchaus ganz bewusst sagen: Es
ist eine neue Härte gefordert. Also
machen wir das. Ansonsten gerät er
unter Druck und riskiert seine Glaub-
würdigkeit. Und eine Justiz, die nicht
mehr glaubwürdig ist, kann zusam-
menpacken. Öffentliche Meinung
und Urteilsfindung stehen im Dialog.
Apolloni Meier: Ja, die Justiz funk-
tioniert nicht abgehoben und schwebt
irgendwo über unseren Köpfen. Sie ist
Teil der Gesellschaft. Dass die öffent-
liche Meinung einen Einfluss auf die
Rechtsprechung hat, zeigt sich auch
bei harmloseren Fällen. Oft sind Un-
terschiede kulturell bedingt. So ist Zü-
rich relativ liberal bei Drogensanktio-
nen. Die Westschweiz dagegen greift
hart durch – Genf äusserst hart. Um-
gekehrt ist die Romandie bei Stras-
senverkehrsdelikten sehr liberal und
die Deutschschweiz strenger.

plädoyer: Mark Schweizer wollte
auch wissen, wie sich die Richter fach-
lich im Vergleich zu ihren Kollegen
einschätzen. Ergebnis der anonymen
Umfrage: 92 Prozent der Befragten
bezeichneten sich selbst als über-

durchschnittlich gut. Das kann rein
mathematisch nicht zutreffen. Ist es
nicht gefährlich für die Rechtspre-
chung, wenn Richter ihre Fähigkeiten
überschätzen?
Apolloni Meier: Mich erstaunt das
Resultat der Studie nicht. Im Gegen-
teil: Hätte sich die Mehrheit der Rich-
ter der schlechtesten Kategorie zuge-
teilt, müssten sie alle per sofort de-
missionieren. Dann wären sie dem
Amt nicht gewachsen. Ein Richter
muss sich als fähig empfinden, um
entscheiden zu können. Er muss von
sich überzeugt sein. Das ist nicht mit
Selbstüberschätzung gleichzusetzen.

plädoyer: Macht es eine hohe Selbst-
einschätzung schwieriger, Fehler ein-
zugestehen?
Steiner: Niemand macht gerne Feh-
ler. Besonders Richter nicht. Es ist ihr
Job, es recht und richtig zu machen.
Natürlich passieren Fehler. Im Gegen-
satz zum Chirurgen, der von schwie-
rigen Operationen absehen kann,
müssen Richter immer operieren. Der
Bürger erwartet, dass das Gericht per-
fekt ist. Das ist das Dogma der Un-
fehlbarkeit, das über ihm schwebt und
ihn auch stresst. Wenn Fehler passie-
ren, kann es schwierig sein, diese ein-
zugestehen. Ich habe noch nie erlebt,
dass Gerichte ein Fehlurteil eingeste-
hen oder sich gar entschuldigen.

Gesprächsleitung: René Schuhmacher,
Daniela Schwegler

*Mark Schweizer, Kognitive Täuschun-
gen vor Gericht, Dissertation, Zürich 2005.

(www.decisions.ch/dissertation.html)
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